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§ 59 EUWO Ausubung des
Wahlrechts durch in ihrer Mobilitat
eingeschrankte oder in ihrer

Freiheit beschrankte
Wahlkartenwahler

EuWO - Europawahlordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Um Wahlberechtigten, die auf Grund eines Antrages gemal38 26 Abs. 2 eine Wahlkarte besitzen, die Ausibung
des Wahlrechts zu erleichtern, haben die Gemeinden der Wahlbehoérden, in Wien der Magistrat, spatestens am
21. Tag vor dem Wahltag besondere Wahlbehdérden einzurichten, die diese Personen wahrend der festgesetzten
Wahlzeit aufsuchen. Die Zusammensetzung der besonderen Wahlbehérde entspricht jener der
Sprengelwahlbehodrde. Das Beisein von Wahlzeugen sowie von héchstens zwei akkreditierten Personen gemaR
8§ 9a Abs. 3ist zuldssig. Die Bestimmungen der8§ 39 bis 41 sind sinngemal zu beachten.

2. (2)Bei AusUbung des Wahlrechts vor den besonderen Wahlbehorden ist§ 58 Abs. 3 und 4 anzuwenden. Die
Entgegennahme von Wahlkartenstimmen, die bei der Stimmabgabe durch in ihrer Mobilitat eingeschrankte oder
in ihrer Freiheit beschrankte Wahlkartenwahler von anderen anwesenden Personen abgegeben werden, ist
zulassig.

3. (3)Die bei den Wahlhandlungen abgegebenen Wahlkuverts & 50 Abs. 1) sind gegebenenfalls nach Wahlsprengeln
getrennt in versiegelte Behaltnisse zu legen. Die Stimmzettelpriifung durch die besonderen Wahlbehérden
umfasst lediglich die im & 66 Abs. 2 bestimmte Feststellung. Hinsichtlich der Niederschrift der besonderen
Wahlbehorden ist 8§ 67 Abs. 2 Z 1 bis 9, Abs. 3Z 1 bis 4 und 7 sowie Abs. 4 anzuwenden.

4. (4)Die Gemeindewahlbehdérden, in Wien der Magistrat, haben eine oder mehrere Wahlbehdrden zu bestimmen,
die die Wahlkuverts von Stimmabgaben vor der besonderen Wahlbehdérde in die Feststellungen des Ergebnisses
miteinzubeziehen hat. Die besondere Wahlbehdrde hat die versiegelten Behaltnisse der jeweils zustandigen
Wahlbehorde zu Ubergeben und diese Vorgange in der Niederschrift der besonderen Wahlbehérde festzuhalten.
Die jeweils zustandige Wahlbehérde hat sodann nach Offnung des versiegelten Behiltnisses die ungedffnet
Ubernommenen Wahlkuverts der in ihrer Mobilitat eingeschrankten oder in ihrer Freiheit beschrankten Wahler in
die Feststellung ihres eigenen Wahlergebnisses ununterscheidbar einzubeziehen. Die Wahlakten einschliellich
der Niederschriften der besonderen Wahlbehérden bilden einen Teil des Wahlaktes der Gemeindewahlbehdrde.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/26
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/9a
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/58
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/50
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/66
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/67

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 59 EuWO Ausübung des Wahlrechts durch in ihrer Mobilität eingeschränkte oder in ihrer Freiheit beschränkte Wahlkartenwähler
	EuWO - Europawahlordnung


